
 

Zertifikat 

 

Name und Anschrift der Zertifizierungsorganisation 

 

Name:  TÜV Rheinland Cert GmbH 

Straße:  Am Grauen Stein  

Staat:  D Bundesland: NW (Nordrhein-Westfalen) 

Postleitzahl:  51105 Ort:  Köln 
 

Angaben zum Zertifikat 

Nummer des Zertifikats (durch die Zertifizierungsorganisation frei zu vergeben): 01 400 0442 

Erstmalige Zertifizierung ☐ oder Folgezertifizierung ☒ 

Vorgangsnummer (soweit von der Behörde erteilt): ZZET016000321003 

Das Zertifikat beinhaltet 11 Anlage(n). 

☐ Das Zertifikat wird nur für einen bestimmten Betriebsteil erteilt (siehe Anlage(n) ___) 

☒ Das Zertifikat wird nur für bestimmte Abfallarten, Tätigkeiten, Standorte erteilt (s. Anlage(n) 1 - 11). 

Das Zertifikat ist gültig bis zum 31.10.2021. Nächstes Audit bis spätestens 30.04.2021. 

Name und Anschrift des Entsorgungsfachbetriebes (Hauptsitz): 

Name:  AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG 

Straße:  Braunswerth 1-3 

Staat:  D Bundesland: NW (Nordrhein-Westfalen) 

Postleitzahl:  51766 Ort:  Engelskirchen 

Eintrag in das Handels-, Vereins- oder Genossenschaftsregister (sofern ein Eintrag erfolgt ist): 

Registernummer: HRA 21262 Registergericht: Köln 

Der Betrieb ist berechtigt, im Hinblick auf die in der Anlage zu diesem Zertifikat genannten Standorte, Tätigkeiten und 
Abfallarten das Überwachungszeichen der o.g. technischen Überwachungsorganisation und die Bezeichnung 

„Entsorgungsfachbetrieb“ 

gemäß §56 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebeverordnung zu führen. 

Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG:  

entfällt 

Nur bei anerkannten Stellen, Betrieben und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV: 

entfällt 

Prüfungsdatum: 

 

20.04.2020 

Sachverständiger, der die Überprüfung durchgeführt hat: 

 

Name: Dr. Olesch, Vorname: Werner 

Ausstellungsdatum: 

 

01.10.2020 

Leiter der Zertifizierungsorganisation: 

 

Name: Schmieder, Vorname: Christoph 

  

www.tuv.com 
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

☐vorbereitend  ☐abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: E37431240(2) 

 ☐ vorbereitend  ☒ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 1 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 0442 

Name des Entsorgungsfachbetriebs AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG 
1.2 Straße: Am Berkebach  
1.3. Staat: D Bundesland: NW Postleitzahl: 51789 Ort: Lindlar 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Zentraldeponie Leppe zur Ablagerung von mineralischen Abfällen 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

01 01 02 
Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Boden-
schätzen 

 

01 03 99 Abfälle a. n. g.  

01 04 10 
staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 01 04 07 fallen 

 

01 04 11 
Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen 

 

01 04 13 
Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnah-
me derjenigen, die unter 01 04 07 fallen 

 

02 04 02 nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm  

05 01 13 Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung  

06 03 16 
Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 
15 fallen 

 

06 04 99 Abfälle a. n. g.  

06 13 04* Abfälle aus der Asbestverarbeitung  

10 01 01 
Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit 
Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt 

 

10 01 02 Filterstäube aus Kohlefeuerung  

10 01 03 
Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbe-
handeltem) Holz 

 

10 01 04* Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung  

10 01 15 
Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub 
aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 10 01 14 fallen 

 

10 01 17 
Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnah-
me derjenigen, die unter 10 01 16 fallen 

 

10 01 23 
wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 10 01 22 fallen 

 

10 02 02 unverarbeitete Schlacke  

10 02 10 Walzzunder  

10 02 15 andere Schlämme und Filterkuchen  

10 09 03 Ofenschlacke  

10 09 06 
Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 09 05 fallen 

 

10 09 08 
Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnah-
me derjenigen, die unter 10 09 07 fallen 

 

10 10 06 
Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 10 05 fallen 

 

10 10 08 
Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnah-
me derjenigen, die unter 10 10 07 fallen 

 

10 10 99 Abfälle a. n. g.  

10 11 03 Glasfaserabfall  

10 11 12 
Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 
11 fällt 
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10 12 01 Rohmischungen vor dem Brennen  

10 12 03 Teilchen und Staub   

10 12 08 
Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und 
Steinzeug (nach dem Brennen) 

 

10 13 09* 
asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbest-
zement 

 

10 13 10 
Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 10 13 09 fallen 

 

10 13 14 Betonabfälle und Betonschlämme  

12 01 02 Eisenstaub und -teilchen  

12 01 17 
Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 
12 01 16 fallen 

 

16 11 04 
andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus 
metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 16 11 03 fallen 

 

16 11 06 
Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtme-
tallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 16 11 05 fallen 

 

17 01 01 Beton  

17 01 02 Ziegel  

17 01 03 Fliesen und Keramik  

17 01 06* 
Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, 
Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

 

17 01 07 
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 

 

17 02 02 Glas  

17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische  

17 03 02 
Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 03 01 fallen 

 

17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten  

17 05 04 
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 05 03 fallen 

 

17 05 05* Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält  

17 05 07* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält  

17 05 08 
Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 
07 fällt 

 

17 06 03* 
anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen 
besteht oder solche Stoffe enthält 

 

17 06 04 
Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 
06 01 und 17 06 03 fällt 

 

17 06 05* asbesthaltige Baustoffe  

17 08 01* 
Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind 

 

17 08 02 
Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 17 08 01 fallen 

 

19 01 12 
Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnah-
me derjenigen, die unter 19 01 11 fallen 

 

19 03 07 
verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 
19 03 06 fallen 

 

19 08 02 Sandfangrückstände  
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19 09 01 feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände  

19 09 02 Schlämme aus der Wasserklärung  

19 09 03 Schlämme aus der Dekarbonatisierung  

19 12 09 Mineralien (z.B. Sand, Steine)  

19 13 01* 
feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährli-
che Stoffe enthalten 

 

19 13 02 
feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen 

 

19 13 03* 
Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährli-
che Stoffe enthalten 

 

20 02 02 Boden und Steine  

20 03 03 Straßenkehricht  

20 03 06 Abfälle aus der Kanalreinigung  
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: E37435041(2) 

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☒ 

2.5 Verwerten ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

☐vorbereitend  ☐abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

 ☒ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 2 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 0442 

Name des Entsorgungsfachbetriebs AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG 
1.2 Straße: Am Berkebach  
1.3. Staat: D Bundesland: NW Postleitzahl: 51789 Ort: Lindlar 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Sortieranlage: Annahme und Sortierung von Siedlungsabfallfraktionen (mit Sortierplatz, Schüttboxen und Papierhalle) 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

17 06 05* asbesthaltige Baustoffe  
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: E37435041(2) 

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☒ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

☒vorbereitend  ☐abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 3 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 0442 

Name des Entsorgungsfachbetriebs AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG 
1.2 Straße: Am Berkebach  
1.3. Staat: D Bundesland: NW Postleitzahl: 51789 Ort: Lindlar 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Sortieranlage: Annahme und Sortierung von Siedlungsabfallfraktionen (mit Sortierplatz, Schüttboxen und Papierhalle) 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe  

15 01 03 Verpackungen aus Holz  

16 01 03 Altreifen  

17 01 07 
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 

 

17 02 01 Holz  

17 02 04* 
Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthal-
ten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

 

17 08 02 
Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 17 08 01 fallen 

 

17 09 04 
gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme der-
jenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fal-
len 

 

19 12 01 Papier und Pappe  

19 12 07 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt  

19 12 12 
sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) 
aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen 

 

20 01 01 Papier und Pappe  

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt  

20 03 03 Straßenkehricht  

20 03 07 Sperrmüll  
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: E37434185(9) 

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☒ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

☒vorbereitend  ☐abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 4 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 0442 

Name des Entsorgungsfachbetriebs AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG 
1.2 Straße: Am Berkebach  
1.3. Staat: D Bundesland: NW Postleitzahl: 51789 Ort: Lindlar 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Umschlag und Transportoptimierung von Siedlungsabfällen (in Halle mit Radlader) 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

20 01 08 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle  

20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle  
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: E37434185(9) 

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☒ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: E37434185(9) 

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☒ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

☒vorbereitend  ☐abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 5 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 0442 

Name des Entsorgungsfachbetriebs AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG 
1.2 Straße: Am Berkebach  
1.3. Staat: D Bundesland: NW Postleitzahl: 51789 Ort: Lindlar 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Umschlag und Transportoptimierung von Siedlungsabfällen (in Halle mit Radlader) 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

02 03 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe  

02 05 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe  

03 01 05 
Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und 
Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 
fallen 

 

03 03 07 
mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von 
Papier- und Pappabfällen 

 

03 03 99 Abfälle a. n. g.  

04 02 21 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern  

04 02 22 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern  

08 04 10 
Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 08 04 09 fallen 

 

12 01 05 Kunststoffspäne und -drehspäne  

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe  

15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff  

15 01 03 Verpackungen aus Holz  

15 01 04 Verpackungen aus Metall  

15 01 06 gemischte Verpackungen  

17 02 01 Holz  

17 02 03 Kunststoff  

17 09 04 
gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme der-
jenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fal-
len 

 

19 12 12 
sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) 
aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen 

 

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt  

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle  

20 03 02 Marktabfälle  

20 03 03 Straßenkehricht  

20 03 07 Sperrmüll  
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: E37481161(7) 

2.1.1 nur deutschlandweit ☒ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: E37481161(7) 

2.2.1 nur deutschlandweit ☒ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

☐vorbereitend  ☐abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 6 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 0442 

Name des Entsorgungsfachbetriebs AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG 
1.2 Straße: Am Berkebach  
1.3. Staat: D Bundesland: NW Postleitzahl: 51789 Ort: Lindlar 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Sonderabfallzwischenlager: Sammlung, Annahme und Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen (mit Lagergebäude, La-
ger- und Sortierbereichen, Schadstoffmobil) 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☒ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☐ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

   

 



 

 
ZZET016000321003, Anlage 7, Seite 1 

 

 

2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: E37434037(6) 

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☒ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: E37434037(6) 

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☒ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

☒vorbereitend  ☐abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 7 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 0442 

Name des Entsorgungsfachbetriebs AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG 
1.2 Straße: Am Berkebach  
1.3. Staat: D Bundesland: NW Postleitzahl: 51789 Ort: Lindlar 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Sonderabfallzwischenlager: Sammlung, Annahme und Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen (mit Lagergebäude, La-

ger- und Sortierbereichen, Schadstoffmobil) 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

02 01 08* 
Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die ge-
fährliche Stoffe enthalten 

 

02 01 09 
Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 02 01 08 fallen 

 

02 01 10 Metallabfälle  

02 02 03 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe  

03 02 01* halogenfreie organische Holzschutzmittel  

03 02 02* chlororganische Holzschutzmittel  

03 02 03* metallorganische Holzschutzmittel  

03 02 04* anorganische Holzschutzmittel  

03 02 05* 
andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthal-
ten 

 

04 02 10 organische Stoffe aus Naturstoffen (z.B. Fette, Wachse)  

06 01 01* Schwefelsäure und schweflige Säure  

06 01 02* Salzsäure  

06 01 03* Flusssäure  

06 01 04* Phosphorsäure und phosphorige Säure  

06 01 05* Salpetersäure und salpetrige Säure  

06 02 03* Ammoniumhydroxid  

06 04 04* quecksilberhaltige Abfälle  

06 07 03* quecksilberhaltige Bariumsulfatschlämme  

06 13 01* 
anorganische Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel 
und andere Biozide 

 

07 01 03* 
halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 01 04* 
andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 01 99 Abfälle a. n. g.  

07 02 03* 
halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 02 04* 
andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 02 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände  

07 02 13 Kunststoffabfälle  

07 03 03* 
halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 03 04* 
andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 04 03* 
halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 04 04* 
andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 05 03* halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und  
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Mutterlaugen 

07 05 04* 
andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 05 99 Abfälle a. n. g.  

07 06 03* 
halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 06 04* 
andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 06 99 Abfälle a. n. g.  

07 07 03* 
halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 07 04* 
andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

08 01 11* 
Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder 
andere gefährliche Stoffe enthalten 

 

08 01 12 
Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 08 01 11 fallen 

 

08 01 13* 
Farb- und Lackschlämme, die organische Lösemittel 
oder andere gefährliche Stoffe enthalten 

 

08 01 14 
Farb- und Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 08 01 13 fallen 

 

08 01 15* 
wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke mit organi-
schen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen 
enthalten 

 

08 01 16 
wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, 
mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 15 fallen 

 

08 01 17* 
Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organi-
sche Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthal-
ten 

 

08 01 18 
Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnah-
me derjenigen, die unter 08 01 17 fallen 

 

08 01 19* 
wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke mit 
organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen 
Stoffen enthalten 

 

08 01 20 
wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthal-
ten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen 

 

08 01 99 Abfälle a. n. g.  

08 03 17* Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

08 03 18 
Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 
17 fallen 

 

08 04 09* 
Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lö-
semittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten 

 

08 04 10 
Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 08 04 09 fallen 

 

08 04 11* 
klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme, die orga-
nische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthal-
ten 

 

08 04 13* 
wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen 
mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen 
Stoffen enthalten 

 

08 04 14 
wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen 
enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13 
fallen 
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08 04 99 Abfälle a. n. g.  

09 01 01* Entwickler und Aktivatorenlösungen auf Wasserbasis  

09 01 02* Offsetdruckplatten-Entwicklerlösungen auf Wasserbasis  

09 01 03* Entwicklerlösungen auf Lösemittelbasis  

09 01 04* Fixierbäder  

09 01 05* Bleichlösungen und Bleich-Fixier-Bäder  

10 01 09* Schwefelsäure  

10 14 01* quecksilberhaltige Abfälle aus der Gasreinigung  

11 01 05* saure Beizlösungen  

12 01 08* halogenhaltige Bearbeitungsemulsionen und -lösungen  

12 01 09* halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen  

12 01 12* gebrauchte Wachse und Fette  

13 02 05* 
nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle 
auf Mineralölbasis 

 

14 06 02* andere halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische  

14 06 03* andere Lösemittel und Lösemittelgemische  

15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff  

15 01 04 Verpackungen aus Metall  

15 01 10* 
Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe ent-
halten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

 

15 02 02* 
Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. 
n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch ge-
fährliche Stoffe verunreinigt sind 

 

15 02 03 
Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und 
Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 
02 02 fallen 

 

16 01 09* Bauteile, die PCB enthalten  

16 01 21* 
gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 
16 01 07 bis 16 01 11, 16 01 13 und 16 01 14 fallen 

 

16 02 09* 
Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthal-
ten 

 

16 02 10* 
gebrauchte Geräte, die PCB enthalten oder damit ver-
unreinigt sind, mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 
02 09 fallen 

 

16 02 12* gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten  

16 02 13* 

gefährliche Bauteile enthaltende gebrauchte Geräte mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 12 
fallen (Anmerkung: Gefährliche Bauteile elektrischer 
und elektronischer Geräte umfassen z.B. Akkumulato-
ren und unter 16 06 aufgeführte und als gefährlich ein-
gestufte Batterien, Quecksilberschalter, Glas aus Ka-
thodenstrahlröhren und sonstiges beschichtetes Glas) 

 

16 02 14 
gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 
16 02 09 bis 16 02 13 fallen 

 

16 02 15* aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bauteile  

16 02 16 
aus gebrauchten Geräten entfernte Bauteile mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 16 02 15 fallen 

 

16 05 06* 
Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen beste-
hen oder solche enthalten, einschließlich Gemische von 
Laborchemikalien 

 

16 05 07* gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährli-  
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chen Stoffen bestehen oder solche enthalten 

16 05 08* 
gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährli-
chen Stoffen bestehen oder solche enthalten 

 

16 05 09 
gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 16 05 06, 16 05 07 oder 16 05 08 fallen 

 

16 06 01* Bleibatterien  

16 06 02* Ni-Cd-Batterien  

16 06 03* Quecksilber enthaltende Batterien  

16 06 04 Alkalibatterien (außer 16 06 03)  

16 06 06* 
getrennt gesammelte Elektrolyte aus Batterien und Ak-
kumulatoren 

 

16 07 08* ölhaltige Abfälle  

17 02 04* 
Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthal-
ten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

 

18 01 06* 
Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen 
oder solche enthalten 

 

18 01 07 
Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 
06 fallen 

 

18 01 08* zytotoxische und zytostatische Arzneimittel  

18 01 09 
Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 
08 fallen 

 

18 01 10* Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin  

18 02 05* 
Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen 
oder solche enthalten 

 

18 02 06 
Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 
05 fallen 

 

19 12 02 Eisenmetalle  

19 12 03 Nichteisenmetalle  

19 12 04 Kunststoff und Gummi  

19 12 06* Holz, das gefährliche Stoffe enthält  

19 12 11* 
sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) 
aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

20 01 13* Lösemittel  

20 01 14* Säuren  

20 01 15* Laugen  

20 01 17* Fotochemikalien  

20 01 19* Pestizide  

20 01 25 Speiseöle und -fette  

20 01 26* 
Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 
25 fallen 

 

20 01 27* 
Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

20 01 28 
Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen 

 

20 01 31* zytotoxische und zytostatische Arzneimittel  

20 01 32 
Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 
31 fallen 

 

20 01 33* 
Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 
02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und 
Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten 
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20 01 34 
Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 20 01 33 fallen 
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: E37481161(7) 

2.1.1 nur deutschlandweit ☒ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: E37481161(7) 

2.2.1 nur deutschlandweit ☒ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

☐vorbereitend  ☐abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 8 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 0442 

Name des Entsorgungsfachbetriebs AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG 
1.2 Straße: Am Berkebach  
1.3. Staat: D Bundesland: NW Postleitzahl: 51789 Ort: Lindlar 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Sammelstelle für Elektro-/ Elektronikaltgeräte (überdachte Flächen mit Containern) 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☒ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☐ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: E37434037(6) 

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☒ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

☒vorbereitend  ☐abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 9 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 0442 

Name des Entsorgungsfachbetriebs AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG 
1.2 Straße: Am Berkebach  
1.3. Staat: D Bundesland: NW Postleitzahl: 51789 Ort: Lindlar 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Sammelstelle für Elektro-/ Elektronikaltgeräte (überdachte Flächen mit Containern) 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

20 01 21* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle  

20 01 23* 
gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe 
enthalten 

 

20 01 35* 
gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die 
gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen 

 

20 01 36 
gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 
20 01 35 
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: E37434088(7) 

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☒ 

2.4 Behandeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: E37434088(7) 

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☒ 

2.5 Verwerten ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

☐vorbereitend  ☐abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

 ☒ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 10 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 0442 

Name des Entsorgungsfachbetriebs AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG 
1.2 Straße: Am Berkebach  
1.3. Staat: D Bundesland: NW Postleitzahl: 51789 Ort: Lindlar 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Kleinanliefererstelle zur Annahme von Siedlungsabfällen von Selbstanlieferern (Anlieferfläche mit Containern) 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

17 06 03* 
anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen 
besteht oder solche Stoffe enthält 

 

17 06 05* asbesthaltige Baustoffe  
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: E37434088(7) 

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☒ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: E37434088(7) 

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☒ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

☒vorbereitend  ☐abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 11 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 0442 

Name des Entsorgungsfachbetriebs AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG 
1.2 Straße: Am Berkebach  
1.3. Staat: D Bundesland: NW Postleitzahl: 51789 Ort: Lindlar 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Kleinanliefererstelle zur Annahme von Siedlungsabfällen von Selbstanlieferern (Anlieferfläche mit Containern) 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe  

15 01 07 Verpackungen aus Glas  

17 01 01 Beton  

17 01 02 Ziegel  

17 01 03 Fliesen und Keramik  

17 01 07 
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 

 

17 02 01 Holz  

17 02 04* 
Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthal-
ten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

 

17 04 07 gemischte Metalle  

17 05 04 
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 05 03 fallen 

 

17 08 02 
Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 17 08 01 fallen 

 

17 09 04 
gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme der-
jenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fal-
len 

 

20 01 10 Bekleidung  

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle  

20 03 07 Sperrmüll  

 

 




